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Outsourcing ist der Trend auch im EDV-Bereiclz. Nur: Wie kommt ein Unternehmen wiederan seine Daten, wenn der DielJStleister in Konkurs geht?
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Extrem wichtig: jederzeit ZIIgri~auf eigene D8te1L

Oatenmigrationstools zur Verfü"­
gung, ein Datenabzug wurde je­
doch vom Masseverwalte, nicht
genehnligt und legte somit tau­
sende Kunden lahm.

Das gleiche Problem kann sich
bei Hostingunternehmen (ASP-·
Providern) ergeben. warnt Auten..
gruber und empfiehlt Kunden,
sich den Zugang zu den Daten
im Insolvenzfall rechtlich abzu­
sichern. Mit einer solchen Absi­
chernng und mit den technischen
Möglichkeiten von SAP-Systemen
ist ein Datenabzug und -transfer
an einen anderen ASP..Provider
leicht möglich.

Volker Siegel, Jurist der NCC Es­
crow International Deutschland

GmbH, zum selben Problem: "Tat­
sächlich sind Unternehmen sehr
darauf konzentriert, die Software
durch Hinterlegung des Source
Codes bei uns abzusichern. Die
Sicheru.ng der mit der Soft\vare
verarbeiteten Daten ist hingegen
nur bei der eigenen Datenverar..
heitung üblich, nicht jedoc,", bei
Outsourcing.(~

Z\vac gibt es auch schon Dienst­
leister, die reine Backup-Services
anbieten und im Notfall mit mo­
bilen Servern und dicken Daten­
leitungen binnen Stunden an ein

: Netzwerk "andocken" können, um
verloren gegangene Daten aus ex..

-I ternen Backups wieder einzuspie­
len. Dies wird üblichenveise aber
nur zur eigenen Absicherung ein­
gesetzt.

Für den Fall, dass ein Unter­
nehmen seine Datenverarbeitung
outsourct, sollte im Vertrag mit
dcrnl.. Datenverarbeiter jedenfaUs
verpf;1ichtend ~in Backup-Service
aufgenommen \overden. Dennoch
fehlt dann dem auftraggebenden
Unternehmen noch immer der
freie Zugriff auf die Daten. da es
keine direkte rechtliche Verbin­
dung zum Backup-Service des Da­
tcnverarbeiters hat.

Als Lösung bietet -sich an, cot·
\veder vom Dien~tleister regelmä­
ßig Datenbackups auf CD-Rom
einzufordern oder die Datenträ­
ger treuhändig bei einem Deit­
ten zu hinterlegen. Der Datenbe·
stand wird dabei aber nie aktuell
sein, sodass die optimalste Lösung
sein dürfte. zur Venragsbeziehung
mit dem Datenverarbeiter zusätz­
lich ein externes Realtime-Back­
up-Service einzubinden, das mit
dem auftraggebenden Unterneh­
men direkt einen Vertrag schließt
oder den Zugangscode zu den Da­
ten bei einem Escrow Agent hin­
terlegt. •

I Foto: reuters ]

'--';

zwar vielleicht der Fortbetrieb
der Software gesichert, di~s aber
in den meisten Fällen nutzlos sei,
da die mit der Software verärbei­
teten Unternehmensdaten nicht
gesichert seien. Die Software hat
nämlich rechtlich und vertraglich
mit den Daten n'ichts zu tun. Was
nützt das beste CRM (Customer
Relationship Management), wenn
im InsoIvenzfalI alle Daten ge­
sperrt werden?

Dieser Extremfall des Datenver­
lustes ereignete sich vor kurzem'
beim Konkurs von Telekomanbie­
lern, erinnert sich Stefan Auten­
gruber, Jurist bei SAP Österreich.
SAP als Standardsoftwareanbie-
"ter stellte zwar die notwendigen

III utsourcing: Fast jeder
tut es. Vom Großkon­
zern bis zum Einzel­
unternehmen. überall
wird ausgelagert, was

einem selbst lästig ist oder- ein
Spezialist besser, billiger oder ra­
scher erledigen kann. Ein anhal·
tender Trend, der immer "mehr
Unternehmensbereiche erfasst.

"von den "Klassikern"· Buchhaltung
und Personälverrechnung über
Contr~llingJ Mahnwesen ete. bis
:hin zur physischen Verlagerung

f aller Untemehmensserver zu ei-
nem·Dienstleister. "

Was ist aber, wenn der Dienst-"
leister in Konkurs geht oder sei­
ne Leist~g plötzlich nicht mehr
erbringen kann oder will? Was,
wenn das Netzwerk plötzlich still­
steht. weil der gehastete Server
abgedreht. wurde? Wie den Ooli­
ne-Shop weiterbetreiben, wenn
dessen Entw)ckler das jüngste Op-
fer der Dotcom-Blase ist? ""

Namhafte "Rechts- und Wirt­
schaftsexperten aus Deutschland,
Österreich und der Sch\veiz disku­
tierten vor kurzem in Wien über.
das Thema "Software in der In-

" solvenzII. Behandelt· wurde dabei
vor allem die Frage, ob und inwie­
weit die aus den USA kommenden
Treuhandvereinbarunge~;"":f. ~')~:Es­

crow-Agreements" genannt, eine
geeignete Absichcrung bieten. Es­
crow-Agteements sehen vor, dass
der "Source Code", der notwendig
ist, um die Software selbst weiter
zu betreiben," warten und weiter­
entwickeln zu können, bei einem
Treuhänder (Escrow Agent) hin­
terlegt \vird.

Software gerettet, Daten aber
nicht? Aufhorchen ließ die in ei­
nem Vortrag der Wiener Rechts­
anwaltskanzlei Preslmayr & Parn­
ter geäußerte These, dass mit den
gängigen Escrow-Agreements


